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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1997

Norm

ABGB §523 A

ZPO §233

LGVÜ Art21 Abs1

LGVÜ Art22 Abs3

Rechtssatz

Die Grundsätze der Entscheidungsharmonie und Rechtssicherheit haben durch die Art 21 Abs 1 und Art 22 Abs 3 LGVÜ

neue und überragende Bedeutung erlangt. Allein der Umstand, daß einerseits eine actio confessoria und andererseits

eine actio negatoria eingebracht wurden, rechtfertigt nicht die Zulassung dieser beiden Klagen nebeneinander und

damit das Verneinen von Streitanhängigkeit.
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